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1. Steuerspirale 2003 - 442.000.000.000 Mrd. Euro Steuereinnahmen in 2003

Umsatz-
steuer

136 996
Mio. Euro

133 090
Lohnsteuer

43 188

Kapitalertragsteuer
9 001

Kirchensteuer* 9 090

Versicherungsteuer 8 870

Körperschaftsteuer 8 275

Zinsabschlag 7 632

Kfz-Steuer 7 336

Stromsteuer 6 531

Grunderwerbsteuer 4 800

Einkommensteuer 4 568

Erbschaftsteuer 3 373

Zölle 2 877

Brandweinsteuer 2 204 1 829
Lotteriesteuer

980 Kaffeesteuer

786 Biersteuer
432 Schaumweinsteuer

328 Feuerschutzsteuer

251 Vergnügungsteuer
230 Vermögensteuer

218 Hundesteuer
55 Zweitwohnungsteuer

32 Totalisatorsteuer

28 Zwischenerzeugnissteuer

25 Jagd- u. Fischereisteuer

4 Kinosteuer

1 Rennwettsteuer

1 Getränkesteuer
1 Schankerlaubnissteuer

14 094 Tabaksteuer

10 288 Solidaritätszuschlag

9 658 Grundsteuer

* In der Gesamtsumme nicht enthalten.

Steuereinnahmen in Deutschland
insgesamt 442,2 Milliarden Euro

darunter in Mio. Euro

Mineralöl-
steuer

24 139
Gewerbesteuer

Quelle: Modifiziert entnommen aus NWB vom 19.07.2004, Rubrik: Aktuelles, S. 2317.
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2. Gesamtwirtschaftliche Steuerwirkungen

Ziele der Besteuerung

fiskalpolitisch
verteilungs- und
sozialpolitisch

wirtschafts- und
finanzpolitisch

Einnahme-
quelle des Staates

und

Mittelverwendung
durch öffentliche

Ausgaben
(z.B. Schulen, Bau,
Infrastruktur, Polizei,

Bundeswehr)

Redistribution
durch staatliche

Sozial- und
Subventionsprogramme

(z.B. Förderung der
Familien, Arbeits-

losenunterstützung,
Unterstützung von

Frührente)

Wettbewerbspolitik:
z.B. Besteuerung des Öls zum

Schutz der Kohle, Förderung der
Wind- und Sonnenenergie

Konjunkturpolitik:
z.B. Investitionszulage

Stabilitätspolitik:
z.B. Stabilitätszuschlag 1973/74

Wachstumspolitik:
z.B. Steuersatzsenkung, zusätz-

liche Abschreibungsmöglichkeiten
Strukturpolitik:

z.B. Förderung der neuen
Bundesländer (FörderGG)

Bedarfsdeckung – Interessenausgleich – Ordnung und Sicherheit –
Förderung von Bildung, Wissenschaft und Forschung –

Unterstützung bedrohter Wirtschaftszweige – Erhaltung der Währungsstabilität
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3. Steuerbegriff und Abgrenzung von anderen Abgaben

Abbildung: Darstellung der Abgabenarten

öffentlich-rechtliche Abgaben

Gebühren BeiträgeSteuern

wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit

individuelle
Kostendeckung

gruppenmäßige
Kostendeckung
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Steuern
Das allgemeine Steuerrecht ist in der Abgabenordnung 
(AO) kodifiziert (systematisch erfasst) und definiert den 
Steuerbegriff wie folgt:

§ 3 Abs. 1 AO (Steuern, steuerliche Nebenleistung)

(1) Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine 
Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und 
von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur 
Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei 
denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die 
Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann 
Nebenzweck sein. 

§ 3 Abs. 1 AO (Steuern, steuerliche Nebenleistung)

(1) Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine 
Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und 
von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur 
Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei 
denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die 
Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann 
Nebenzweck sein. 



7
Univ.-Prof. Dr. Gerd Waschbusch Universität des Saarlandes www.refi.uni-saarland.de 

Aus der allgemeinen Steuerdefinition in § 3 Abs. 1 AO 
lassen sich sechs Merkmale ableiten, die alle erfüllt sein 
müssen, damit es sich um eine Steuer handelt.

Zwangsabgabe: Keine vertraglichen Zahlungen sowie 
keine Zahlungen an andere Institutionen als Bund, 
Länder, Gemeinden und steuerberechtigte Kirchen.

Geldleistungen: Steuern sind immer in Form von 
Bargeld oder Buchgeld (Überweisung, Scheck) zu 
leisten (keine Dienstleistungen oder 
Naturalleistungen).

Leistungen ohne besondere Gegenleistung: Aufgrund 
der Steuerzahlung kann von Seiten des Steuerzahlers 
keine konkrete Gegenleistung gefordert werden 
(Ausnahme bei der Mineralölsteuer, die zum Teil 
zweckgebunden für die Straßenbaufinanzierung zu 
verwenden ist).
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Gleichmäßigkeit: Die Geldleistungen werden allen 
Steuerpflichtigen „auferlegt“, ohne Ansehen der 
Person.

Tatbestandsmäßigkeit: Steuern sind allen Bürgern 
aufzuerlegen, bei denen der Tatbestand zutrifft, an 
den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Daraus 
folgt, 

• dass jeder Steuern zu zahlen hat, wenn der 
Besteuerungstatbestand erfüllt ist, 

• dass Steuern nur erhoben werden dürfen, wenn 
ein in einem Einzelsteuergesetz festgelegter 
Tatbestand erfüllt ist und 

• dass Steuern nur aufgrund eines ordnungsgemäß 
zustande gekommenen Gesetzes verlangt werden 
dürfen.
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Erzielung von Einnahmen: Zweck der Steuererhebung 
ist die Einnahmeerzielung der öffentlich-rechtlichen 
Gemeinwesen. Die Einnahmeerzielung kann auch 
Nebenzweck sein, wobei dann der Lenkungszweck im 
Vordergrund steht (z.B. bei Verbrauchsteuern zum 
Schutz der Umwelt oder der Gesundheit).
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Gebühren

Gegenleistung für eine besondere Leistung der 
Verwaltung

• Verwaltungsgebühren: z.B. Amtshandlungen wie 
Erteilung von Bescheinigungen, Genehmigungen, 
Erlaubnisse, Bauabnahmen 

Gegenleistung für die Inanspruchnahme von 
öffentlichen Einrichtungen

• Nutzungsgebühren: Krankenhäuser, Büchereien, 
Parks, öffentliche Parkplätze, Autobahnen 

Die tatsächliche Nutzung ist erforderlich.
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Beiträge

Beiträge stellen einen Aufwandersatz für die mögliche 
Inanspruchnahme einer konkreten Leistung einer 
öffentlichen Einrichtung dar.

• Beispiele:
Straßenanliegerbeiträge, Kurtaxen und Beiträge an 
IHK oder Handwerkskammer 

Die Möglichkeit der Nutzung ist ausreichend.
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4. Systematisierung der Steuern

Gliederungsmöglichkeiten der Steuern

Erhebungsart bzw.
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

Steuergegenstand Steuerempfänger

direkte Steuern
---------------------------

Sie werden vom
Steuerschuldner

unmittelbar bezahlt
(nicht abwälzbar).

Steuerschuldner
(gegenüb. Staat) =

Steuerträger

z.B.: Einkommen-,
Vermögen-,

Gewerbesteuer

indirekte Steuern
---------------------------

Der Steuerschuld-
ner trägt sie nicht
selbst, sondern

wälzt sie auf eine
andere Person ab.

Steuerschuldner
… Steuerträger

z.B.: Umsatzsteuer,
Verbrauchsteuern

Besitzsteuern
---------------------------
Abgaben, die einen
schon bestehenden

oder werdenden
Besitz besteuern.

Bundessteuern
---------------------------

z.B.: Verbrauch-
steuern ohne Bier-
steuer und örtliche
Steuern, Zölle, Ver-

sicherungsteuer,
Straßengüterver-

kehrsteuer,
Ergänzungsabgabe

Gemeindesteuern
---------------------------

z.B.: Grundsteuer,
Vergnügungsteuer,
Schankerlaubnis-

steuer, Jagdsteuer,
Hundesteuer

Ländersteuern
---------------------------

z.B.: Erbschaft- u.
Schenkungsteuer,

Grunderwerbsteuer,
Kfz-Steuer,
Biersteuer

Verkehrsteuern
---------------------------
Die Übertragung von
Vermögenswerten
oder Rechten wird

besteuert.

z.B.: Umsatz-,
Grunderwerb-, Kfz-,

Versicherung-
steuer

Verbrauchsteuern
---------------------------

Werden erhoben
beim Erwerb von
Lebens- und Ge-
nussmitteln und
anderen Gütern.

z.B.: Branntwein,
Kaffee-, Tabak-,
Mineralölsteuer

Personensteuern
-----------------------------------------
Persönliche Verhältnisse wie
Alter, Familienstand werden

berücksichtigt.

z.B.: Einkommen-,Lohn-,
Körperschaft-, Kapitalertrag-,

Vermögensteuer

Real-/Objektsteuern
-----------------------------------------

Persönliche Verhältnisse
spielen keine Rolle.

z.B.: Gewerbe-, Grund-,
Hundesteuer

Gemeinschaftliche Steuern
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Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten lassen sich 
die Steuern folgendermaßen systematisieren:

Produktionsfaktorsteuern: Steuern, die den Einsatz von 
Produktionsfaktoren besteuern 
(z.B. Grunderwerbsteuer, Kfz-Steuer).

Betriebsleistungssteuern: Steuern, die die erstellten 
Leistungen des Betriebs besteuern 
(z.B. Umsatzsteuer).

Gewinnsteuern: Steuern, die den betrieblichen Erfolg 
besteuern 
(z.B. Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, 
Gewerbesteuer).
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Einteilung der Steuern nach der Ertragshoheit

Gemeinschaftliche Steuern

- Umsatzsteuer - Körperschaftsteuer/
Kapitalertragsteuer

- Lohnsteuer und veranlagte
Einkommensteuer

- Zinsabschlag

BUND GEMEINDEN LÄNDER

49,6 % 50 % 42,5 % 44 % 15 % 12 % 50,4 % 50 % 42,5 % 44 %

Bundessteuern
Versicherungsteuer
Mineralölsteuer
Tabaksteuer
Kaffeesteuer
Branntweinsteuer
Schaumweinsteuer
Solidaritätszuschlag

Gemeindesteuern
Gewerbesteuer
Grundsteuer
Vergnügungsteuer
Schankerlaubnissteuer
Jagd- u. Fischereisteuer
Hundesteuer
Getränkesteuer

Ländersteuern
Erbschaft- und
Schenkungsteuer
Grunderwerbsteuer
Kraftfahrzeugsteuer
Biersteuer
Rennwett- und
Lotteriesteuer
Feuerschutzsteuer
Spielbankabgabe

Umlage

30 %

Umlage

30 %
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5. Rechtsquellen

Rechtsquellen

Gesetze Rechtsverordnungen Rechtsprechung
Verwaltungsanweisungen

= -anordnungen
= -verordnungen

binden Steuerpflichtige,
Gerichte und Behörden;
sie werden von der
Legislative erlassen

• Grundgesetz (GG)

• Völker- und suprana-
tionales Recht (z.B.
Doppelbesteuerungs-
abkommen (DBA))

• Abgabenordnung (AO)

• Bewertungsgesetz
(BewG)

• Einzelsteuergesetze
(z.B. EStG, KStG,
UStG)

binden Steuerpflichtige,
Gerichte und Behörden

RV haben Gesetzeskraft;
sie werden von der Exe-
kutive (Bundesregierung,
Bundesfinanzminister)
aufgrund einer gesetzli-
chen Ermächtigung
erlassen.

Zu vielen Einzelsteuer-
gesetzen sind RV in
Form von Durchführungs-
verordnungen (DV) er-
gangen. Mit ihnen werden
die gesetzlichen Regelun-
gen detaillierter ausge-
staltet; Grenze bildet das
entsprechende Gesetz.

Auslegung von Gesetzen;
Schließung von Gesetzes-
lücken

• Bundesverfassungsge-
richt (BVerfG) (bindet
alle)

• Europäischer Gerichts-
hof (EuGH)

• Bundesfinanzhof (BFH)
(bindet Beteiligte, jedoch
präjudizierende Wirkung)

• Finanzgerichte (FG)
(bindet Beteiligte)

binden nur Behörden;
dienen aber den Steuer-
pflichtigen als Orientie-
rungshilfe

• Richtlinien zur allgemei-
nen Anwendung eines
Gesetzes (z.B. EStR,
KStR, UStR)

• Erlasse („Schreiben“) zur
Klärung bestimmter
Einzelfälle

• Verfügungen zur Klärung
bestimmter Einzelfälle
(stammen meist von der
OFD)
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6. Steuerliche Grundbegriffe

Steuersubjekt (= Steuerpflichtiger): hat eine steuerliche 
Verpflichtung zu erfüllen.

Steuerschuldner: verwirklicht den Tatbestand der 
steuerlichen Leistungspflicht.

Steuerzahler (= Steuerentrichtungspflichtiger): entrichtet 
die Steuer.

Steuergläubiger: erhält die Steuer.

Steuerträger: trägt die Steuer wirtschaftlich.

Steuerdestinatar: soll die Steuer nach dem Willen des 
Gesetzgebers wirtschaftlich tragen.

Steuerobjekt (= Steuergegenstand): Steuertatbestand in 
qualitativer Hinsicht (Art, Eigenschaft).
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Bemessungsgrundlage: Steuertatbestand in quantitativer 
Hinsicht (Wert, Menge)

Beispiele:

Höhe des GewerbeertragsGewerbebetriebGewerbesteuer

Größe des Hubraumes oder 
des zulässigen Gesamtgewichts

Halten eines KraftfahrzeugesKraftfahrzeugsteuer

Höhe des EntgeltsLieferungen und Leistungen 
gegen Entgelt

Umsatzsteuer

Höhe des zu versteuernden 
Einkommens

erzielte EinkünfteEinkommensteuer

BemessungsgrundlageSteuerobjektSteuerart
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Steuertarif: tabellarische, formelmäßige oder graphische 
Zusammenstellung, die für jede beliebe Höhe der 
Bemessungsgrundlage einer Steuerart den entsprechenden 
„Steuersatz“ angibt.

Tarifformen: Man unterscheidet grundsätzlich 
proportionale (Tarif ist von der Höhe der 
Bemessungsgrundlage unabhängig) und variable Tarife 
(Tarif variiert mit der Höhe der Bemessungsgrundlage).

Beim proportionalen Tarif ist der Steuersatz konstant; 
Durchschnittssteuersatz = Grenzsteuersatz (z.B. USt).

B B

S s
s‘

s = s‘



19
Univ.-Prof. Dr. Gerd Waschbusch Universität des Saarlandes www.refi.uni-saarland.de 

Beim progressiven Tarif steigt der Steuersatz und damit 
der Durchschnitts- und Grenzsteuersatz mit wachsender 
Bemessungsgrundlage; 
Durchschnittssteuersatz ≤ Grenzsteuersatz (z.B. ESt). 

B

S

B

s
s‘ s

s‘
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Durchschnittssteuersatz (durchschnittlicher Steuersatz): 
Verhältnis von Steuerbetrag zu Bemessungsgrundlage.

Grenzsteuersatz (Marginalsteuersatz, marginaler 
Steuersatz): Steuersatz, mit dem die jeweils letzte Einheit 
der Bemessungsgrundlage belastet wird.

(B)grundlageBemessungs
(S)agSteuerbetr

S Steuersatz ttlicherDurchschni durch =

Bd
Sd

)(s'rsatzGrenzsteue =
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Freibetrag: Betrag, der bei der Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage abgezogen wird und stets steuerfrei 
bleibt.

Freigrenze: Betrag, bis zu dem die Bemessungsgrundlage 
steuerfrei bleibt, bei dessen Überschreiten dann aber die 
volle Bemessungsgrundlage besteuert wird.
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7. Grundzüge des Besteuerungsverfahrens

Besteuerungsverfahren

Ermittlungs-
verfahren

Festsetzungs-
verfahren

Erhebungs- und Voll-
streckungsverfahren

Ermittlung der Besteue-
rungsgrundlagen

Realisierung der
Steueransprüche

Festsetzung der
Steuerschuld

Rechtsbehelfs-
verfahren

Rechtsschutz des
Steuerpflichtigen

Straf- und Bußgeld-
verfahren

Ahndung von stl.
Pflichtverletzungen

Untersuchungsgrundsatz
(Ermittlung von Amts
wegen).

Mitwirkungspflichten der
Stpfl. durch Abgabe von
Steuererklärungen, Steuer-
anmeldungen (Verspä-
tungszuschlag, Zwangs-
mittel), Buchführungs- und
Aufzeichnungspflichten,
Auskunftspflichten.

Neben Ermittlungen im
Innendienst Ermittlungen
im Außendienst: Außen-
prüfung (Betriebsprüfung),
Steuerfahndung. 

Ermittlung der Besteue-
rungsgrundlagen durch
Schätzung.

Festsetzung der Steuer
durch Steuerbescheid
ohne oder unter Vorbehalt
der Nachprüfung.

Im Regelfall erfolgt Fest-
stellung der Besteuerungs-
grundlagen im Steuer-
bescheid.

Regelfall: Fälligkeit der
Steueransprüche, Bestim-
mungen enthalten die Ein-
zelsteuergesetze; Stun-
dung, Zahlungsaufschub.

Nichteinhaltung des
Fälligkeitstermins: Schon-
frist, Säumniszuschlag,
Vollstreckungsverfahren.

Erlöschen fälliger Ansprü-
che: Zahlung, Aufrechnung,
Erlass, Verjährung.

Vorläufiger Rechtsschutz
durch Aussetzung der Voll-
ziehung und einstweilige
Vollziehung.

Außergerichtliche Rechts-
behelfe (Vorverfahren):
Einspruch, Beschwerde; es
ergeht Einspruchs- bzw.
Beschwerdeentscheidung.

Gerichtliche Rechtsbehel-
fe: Klage beim FG, Revision
und Beschwerde beim BFH.

Ordentliche Rechtsbehelfe
sind förmlich und fristge-
bunden; außergerichtliche
sind kostenfrei, gerichtliche
kostenpflichtig.

Zu unterscheiden sind:
Steuerstraftaten (insbes.
Steuerhinterziehung),
Folgen: Gefängnis- oder
Geldstrafe; verhängt 
durch Gerichte.

Steuerordnungswidrig-
keiten (insbes. leichtfertige
Steuerverkürzung, Steuer-
gefährdung), Folgen: Buß-
geld durch Finanzbehörden.

Straf- bzw. Bußgeldfreiheit
bei Selbstanzeige (jedoch
nur vor Beginn einer 
Außenprüfung bzw. Steuer-
fahndung).

Quelle: modifiziert entnommen aus Haberstock, Lothar; Breithecker, Volker: Einführung in die Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, 12. Aufl.,  
Bielefeld 2002, S. 43.
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8. Gliederung der Finanzverwaltung

Quelle: modifiziert entnommen aus Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.): Steuern von A bis Z, Berlin 2003, S. 28 f.

Bundesministerium der Finanzen Finanzministerien (Senatsverwaltungen) der Länder

Bundes-
wertpapier-
verwaltung

Bundesmonopol-
verwaltung für
Branntwein

Bundes-
amt für
Finanzen

Bundesamt zur
Regelung offener
Vermögensfragen

Aufgaben: Leitung der Bundesfinanzverwaltung, Entwürfe von Steuergesetzen,
Erlass von Richtlinien und Verwaltungsanweisungen

Aufgaben: Leitung der Landesfinanzbehörden,
Erlass von Verwaltungsanweisungen

O
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Oberfinanzdirektionen                      Zollkriminalamt

Bundesabteilungen Landesabteilungen

Zoll- und Verbrauch-
steuerabteilung

Bundesvermögens-
abteilung

Bundeskasse Besitz- und Verkehr-
steuerabteilung

Landesvermögens- und
Bauabteilung

Hauptzollämter
einschließlich
ihrer Dienststellen
(Zollämter, Zoll-
kommissariate
Aufgaben: Verwal-
tung von Zöllen
und Verbrauchsteuern

Aufgaben: Behördenaufsicht, Verwaltungsanweisungen

Bundesvermögens-
ämter

Bundesforstämter

Finanzämter
Aufgaben: Verwaltung von
Besitz- und Verkehrsteuern

Finanzbauämter,
Staatshochbauämter

Zollfahndungsämter
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